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BRD formuliert dies z. B. in der Weise, Arbeitskämpfe 
müßten „unter dem obersten Gebot der Verhältnis
mäßigkeit stehen. Dabei sind die wirtschaftlichen Gege
benheiten zu berücksichtigen, und das Gemeinwohl darf 
nicht offensichtlich verletzt werden“ 75/
Nach dem Vorbild des USA-Arbeitsrechts wurden in 
mehreren Ländern die Möglichkeiten, die Gewerkschaf
ten für durch Streiks eingetretene ökonomische Verluste 
der kapitalistischen Unternehmen schadenersatzpflichtig 
zu machen, erweitert. Das gilt z. B. für Großbritannien, 
wo das bereits erwähnte „Gesetz über die Gewerkschaf
ten und die Arbeitsverhältnisse“ eine Haftung der Ge
werkschaftsverbände für Schäden vorsieht, die aus in
folge von Streiks verletzten Handelsverträgen entstan
den sind. In Schweden führt das am 1. Januar 1977 in 
Kraft tretende „Gesetz über Mitbestimmung im Ar
beitsleben“ zwar zu einer Verbesserung der gewerk
schaftlichen Betätigungsmöglichkeiiten im Betrieb, zu
gleich aber zur rechtlichen Absicherung der gewerk
schaftlichen „Friedenspflicht“ während der Laufzeit von 
Tarifabkommen einschließlich einer finanziellen Haf
tung für deren Verletzung. Darüber hinaus gibt es Be
strebungen, sogar eine Schadenshaftung internationaler 
Gewerkschaftsverbände zu begründen, wenn diese von 
nationalen Gewerkschaften organisierte Streiks unter
stützt haben./6/ Auf diese Weise soll offensichtlich die 
sich gegenwärtig — vor allem im Kampf gegen die in
ternationalen Monopole — entwickelnde internationale 
Aktionseinheit der Gewerkschaften erschwert werden. 
Nicht unbedeutend sind schließlich weitere Versuche, die 
Gewerkschaften durch ökonomisch-rechtlichen Druck in 
der Ausübung des Streikrechts zu behindern. Erwähnt 
sei die in einigen Ländern (z.B. in den USA und in 
einigen lateinamerikanischen Staaten) in den letzten 
Jahren rechtlich anerkannte Praxis der Monopole, den 
Abschluß von Tarifverträgen davon abhängig zu ma
chen, daß die beteiligten Gewerkschaften auf die Wahr
nehmung des Streikrechts verziehten./7/ Dazu ist aller
dings zu vermerken, daß die Gewerkschaften den Be
mühungen, ihnen mit einzelnen sozialen Konzessionen 
ihr unter kapitalistischen Verhältnissen wichtigstes 
Kampfrecht abzuhandeln, meist erfolgreichen Wider
stand entgegensetzen.
Demgegenüber kann in einzelnen Fragen in der recht
lichen Praxis zum Streik eine gewisse Auflockerung bis
her starrer Standpunkte festgestellt werden, was propa
gandistisch lautstark als Entgegenkommen gegenüber 
den Gewerkschaften dargestellt wird. Ein derartiger 
Wandel von Rechtsauffassungen ist letztlich ein Aus
druck der Anpassung der imperialistischen Politik an 
die zugunsten des Sozialismus und der Arbeiterklasse 
veränderten Klassenkampfbedingungen. Für sie ist 
kennzeichnend, daß die Verbesserung der rechtlichen 
Stellung der Gewerkschaften und zum Teil der am 
Streik beteiligten Werktätigen in bestimmten, die poli
tischen und ökonomischen Machtpositionen der Monopole 
nicht beeinträchtigenden Fragen mit einer massiven po
litisch-ideologischen Einflußnahme unter dem Motto 
„gleichberechtigter Partnerschaft“ von Kapital und Ar
beit verbunden wird.

/5/ Urteil des Großen Senats des BAG vom 21. April 1971, Recht 
der Arbeit (Manchen) 1971, Heft 6, S. 188.
In einer Kommentierung dieser Entscheidung bemerkt D. Reu
ter, der Arbeitskampf gefährde „unter den derzeitigen Verhält
nissen die Geldwertstabilität, wenn er Lohnerhöhungen über 
wissenschaftlich ermittelbare Grenzmarken hinaus erzwingt“ 
(„Streik und Aussperrung“, Recht der Arbeit 1975, Heft 5, S. 279). 
/6/ Solche Forderungen knüpfen meist an die Entscheidung 
des englischen National Industrial Relations Court vom 
10. August 1973 an, die eine Haftung des Internationalen Ge
werkschaftsverbandes dann bejaht, wenn er für von Mltglleds- 
organisationen, getragene Kampfmaßnahmen verantwortlich 
sei, sie z. B. unterstützt oder Initiiert habe (vgl. Industrial 
Court Reports, London 1974, S. 116 0.),
/7/ Vgl. Autorenkollektiv, Sowjetisches Arbeitsrecht, Berlin 1974, 
S. 420.

Ein Beispiel dafür bietet die jüngere Streikrechtspre
chung in der BRD. So gibt das Bundesarbeitsgericht mit 
dem Beschluß seines Großen Senats vom 21. April 
1971/8/ die viele Jahre lang vertretene These auf, daß die 
Aussperrung durch die Unternehmer die Arbeitsver
hältnisse der davon betroffenen Werktätigen auflöse, 
und ersetzt sie durch die Auffassung von der suspen
dierenden Wirkung der Aussperrung, wobei die aus dem 
Arbeitsverhältnis resultierenden Rechte und Pflichten 
der Werktätigen bis zur Beendigung des Arbeitskamp
fes ruhen. Damit wird allerdings nicht — wie offiziell 
behauptet — der „sozialen Symmetrie“ in der Gesell
schaft besser Rechnung getragen, sondern den Mono
polen ein größerer Spielraum geschaffen, um die 
Aussperrung entsprechend der konkreten Klassenkräfte
lage differenziert zu handhaben (z. B. wird es dem Un
ternehmer überlassen, wann er die ausgesperrten Werk
tätigen nach Beendigung der Kampfmaßnahmen weiter 
beschäftigt).
Auf gleicher Ebene liegt die veränderte rechtliche Wer
tung des politischen Streiks in Italien. Mit seinem Ur
teil vom 19. Dezember 1974/9/ hat der Verfassungsge
richtshof der Republik Italien — offensichtlich unter 
dem Eindruck der wenige Zeit zuvor begonnenen macht
vollen Antikrisenaktionen der italienischen Werktäti
gen — den bis dahin strafrechtlich verbotenen politi
schen Streik für verfassungskonform erklärt, soweit er 
nicht darauf gerichtet ist, „die demokratische Verfas
sungsordnung umzustürzen“ oder „die freie Ausübung 
der verfassungsmäßigen Gewalten zu behindern oder 
zu beseitigen“. Abgesehen von diesen generellen Ein
schränkungen, die revolutionäre Streikaktionen verhin
dern sollen, werden weitere „Sicherungen“ eingebaut, 
wie z. B. „die gewissenhafte Beachtung des Rechts zu 
arbeiten für alle diejenigen, die sich am Streik nicht 
beteiligen wollen“, oder die Gewährleistung des vom 
gleichen Gerichtshof zum Verfassungsrecht erhobenen 
Aussperrungsrechts der Unternehmer.
Die zunehmende Rolle der Rechtsprechung bei der Um
gestaltung des bürgerlichen Arbeits- und Sozialrechts 
entsprechend den sich wandelnden Monopolinteressai 
offenbart im übrigen einen Grundzug der derzeitigen 
Rechtsentwicklung im staatsmonopolistischen Kapitalis
mus : Die herrschenden Monopolgruppen orientieren sich 
vor allem deshalb in stärkerem Maße auf das durch die 
bürgerlichen Gerichte — allerdings unter Mißachtung 
der diesen verfassungsrechtlich gezogenen Grenzen — 
gesetzte Recht (sog. Richterrecht), weil auf diese Weise 
Veränderungen am geltenden Recht leichter vorgenom
men werden können, als das in einem langwierigen 
und öffentlichkeitswirksamen Gesetzgebungsverfahren 
möglich ist. Dies heißt jedoch nicht, daß die bürger
liche Gesetzgebung dadurch ihre Bedeutung einbüßt; 
vielmehr wirken Gesetzesrecht und Richterrecht bei der 
rechtlichen Umsetzung der Monopolbelange meist eng 
zusammen.

Versuche zur staatlichen Regulierung 
von Lohnforderungen der Gewerkschaften
Auswirkungen auf die soziale Lage der Werktätigen 
haben Aktivitäten des bürgerlichen Staates mit dem 
Ziel, im Interesse der Monopole auf die Lohnforderun
gen der Gewerkschaften regulierend Einfluß zu nehmen. 
Damit sollen die günstigsten Verwertungsbedingungen 
des Kapitals gesichert, der Arbeiterklasse die für die 
Monopole vorteilhaftesten Bedingungen für den Ver
kauf der Ware Arbeitskraft vorgeschrieben sowie die 
Gewerkschaften rechtlich an das kapitalistische Lohn
system gebunden und in ihrer Tarifautonomie gegen
über den Monopolverbänden eingeschränkt werden.
/8/ Recht der Arbeit 1971, Heft 6, S. 185 H.
/9/ Demokratie und Recht (Köln) 1975, Heft 1, S. 77 fl.
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